
Der Siegener Ausweis ist mit folgenden 
Ermäßigungen und Vergünstigungen verbunden: 

Hallen- und Freibäder 
Erwachsene:1 Eintritt monatlich 
kostenlos in einem Hallen- oder Freibad 
Kinder und Jugendliche: 1 Eintritt wöchentlich 
kostenlos in einem Hallen- oder Freibad 

Musikschule 
Für die musikalische Früherziehung (für Kinder ab 
4 Jahren) wird auf die nach der Entgeltverordnung zu 
zahlenden Gebühren ein Preisnachlass von 50% 
gewährt. 

Museum 
Der Besuch der städtischen Museen ist kostenlos. 
Im Museum für Gegenwartskunst zahlen die 
Inhaberinnen einen ermäßigten Preis. 

Veranstaltungen der Siegener Altenhilfe 
Für Veranstaltungen der Siegener Altenhilfe wird den 
Seniorinnen und Senioren Befreiung von den Ein-
trittspreisen erteilt, soweit die Stadt Siegen Veran-
stalterin ist. 

Veranstaltungen der Jugendhilfe 
Für eigene Veranstaltungen der Jugendhilfe in der 
Stadt Siegen in Jugendhilfeeinrichtungen wird 
Kindern und Jugendlichen Befreiung von den 
Eintrittspreisen gewährt. Bei einigen Angeboten im 
Rahmen des „Ferienspaß" der Universitätsstadt 
Siegen (beispielsweise Ferienfreizeiten) sind 
Ermäßigungen möglich. 

Wohnberechtigungsschein 
Inhaberinnen des Siegener Ausweis zahlen keine 
Gebühren für den Wohnberechtigungsschein. 

Stadtbibliothek 
Kostenlose Ausleihe von Medien jeglicher Art 
(ausgenommen Mahn- und Säumnisgebühren) 

Kulturelle Veranstaltungen 
der Universitätsstadt Siegen 
Für eigene Veranstaltungen der Universitätsstadt 
Siegen wird Ermäßigung auf alle Eintrittspreise 
gewährt (kulturelle Aufführungen, Konzerte, 
Unterhaltungsprogramm,  Apollo-Theater) 

Wer kann den Siegener Ausweis beantragen? 
Personen mit Hauptwohnsitz in Siegen 
und geringem Einkommen, wie beispielsweise 
Empfängerinnen von Arbeitslosengeld  II, 
Studentenlnnen, 
Empfängerinnen von Grundsicherung, 
Asylbewerberinnen und Flüchtlinge. 

Siegener Tafel 
Volkshochschule (VHS Siegen) Der Siegener Ausweis in Verbindung mit weiteren 
50%iger Preisnachlass auf Veranstaltungen Einkommensnachweisen berechtigt zum Einkauf bei 
(ausgenommen Studienfahrten und Materialkosten) der Siegener Tafel. 
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Ermäßigungen und 

Vergünstigungen SIEGEN 
PULSIERT 

Wo ist der Siegener Ausweis 

zu beantragen? 

Personen, die Arbeitslosengeld  II  oder 

Grundsicherung oder nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz Leistungen beziehen, 

Flüchtlinge und sonstige anspruchsberechtigte 

Personen mit geringem Einkommen wenden 

sich an 

Herrn Kols 

Rathaus Weidenau, Zimmer 141, 1. Etage 

Weidenauer Str. 215, 57076 Siegen 

Telefon: (0271) 404 2131 

E-Mail: m.kols@siegen.de 

Vertretung: 

Herr Peuker 

Rathaus Weidenau, Erdgeschoss, Zimmer E8 

Weidenauer Str. 211-213, 57076 Siegen 

Telefon: (0271) 404 2102 

E-Mail: t.peuker@siegen.de  

Sprechzeiten 
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr 

sowie 

Dienstag und Donnerstag 14.00 bis 15.30 Uhr 

und nach Terminvereinbarung 

Hinweise 

Bei Antragstellung oder Verlängerung sind der 

Personalausweis, sowie Einkommensnachweise 

(Bescheid über die Gewährung von Rente, 

Arbeitslosengeld  II,  Grundsicherung, Asylbe 

werber LG, Schulbescheinigung ab 15 Jahre) 

mitzubringen. 

Der Siegener Ausweis ist nicht übertragbar und 

hat eine Gültigkeitsdauer bis zu einem Jahr. 

Der Ersatz eines verlorenen oder zerstörten 

Ausweises ist nur einmalig in begründeten 

Ausnahmefällen möglich. 

Bei Verlust eines Ersatzausweises erlischt der 

Anspruch auf Neuausstellung für die Dauer des 

Bewilligungszeitraumes. 

Universitätsstadt Siegen 

Der Bürgermeister 

Geschäftsbereich 5, Abt. Soziale Leistungen 

Weidenauer Str. 211-215, 57076 Siegen 

Informationen auch unter www.familie-siegen.de 
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